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Ich kenne mich weder mit dem Dienstrecht in BW noch mit einem Wechsel in die Schweiz
konkret aus.

Ganz allgemein geht aber häufig mit einer Beurlaubung ohne Bezüge auch das Verbot einher,
einer anderen Beschäftigung nachzugehen. Bzw. müsste man sich jedes andere
Beschäftigungsverhältnis genehmigen lassen.

Es ist vielleicht nicht verkehrt, zu prüfen, ob dies in BW und in diesem speziellen Fall auch gilt.
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